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Ver- und Entsorgung

4.5 Störfälle

Kanton und Gemeinden berücksichtigen im Rahmen ihrer Planungen 
die räumlichen Auswirkungen von Störfallrisiken.

Bei der Ausscheidung neuer Bauzonen – insbesondere von Wohnzo-
nen – sowie bei der Planung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe 
sind die Störfallrisiken gering zu halten.

Der Kanton legt fest, für welche Durchgangsstrassen das Störfall risiko 
zu erheben ist, und lässt dieses für die entsprechenden Abschnitte er-
mitteln.

Federführung: Kanton (AfU)
Beteiligte: Kanton (TBA)
Termin: 2017

Der Störfallrisikokataster ist periodisch nachzuführen.

Federführung: Kanton (AfU)
Beteiligte: –
Termin: laufend

An folgenden, in der Übersichtskarte «Störfallrelevanz – Betriebe, 
Schienennetz, Erdgashochdruckleitungen» eingetragenen Eisenbahn-
strecken ist bei Änderungen der Nutzungsplanung zu prüfen, inwiefern 
die angestrebte Siedlungsentwicklung die Risiken hinsichtlich der Stör-
fallvorsorge verändert:
 • Kreuzlingen Hafen–Romanshorn
 • Konstanz–Kreuzlingen Hafen
 • Weinfelden–Bettwiesen–Kantonsgrenze St. Gallen
 • Weinfelden–Sulgen–Romanshorn West–Romanshorn
 • Kantonsgrenze Zürich–Aadorf–Eschlikon–Sirnach–Kantonsgrenze 
St. Gallen

Zur Ausgangslage gehört der Störfallrisikokataster, der vom AfU be-
wirtschaftet wird. Auf der Übersichtskarte «Störfallrelevanz – Betriebe, 
Schienennetz, Erdgashochdruckleitungen» sind Grosstanklager sowie 
weitere, der Störfallverordnung (StFV; SR 814.012) unterstehende Be-
triebe verzeichnet.

Planungsgrundsatz 4.5 A

Planungsgrundsatz 4.5 B

Planungsauftrag 4.5 A

Planungsauftrag 4.5 B

Festsetzung 4.5 A

Ausgangslage
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Ein Störfall ist ein ausserordentliches Ereignis in einem Betrieb oder auf 
einem Verkehrsweg, bei dem erhebliche Einwirkungen ausserhalb des 
Betriebsareals beziehungsweise auf oder ausserhalb des Verkehrswe-
ges auftreten. Der StFV unterstehen im Kanton Thurgau:
 • rund 100 Betriebe, in denen erhebliche Chemikalienmengen gelagert 
werden,

 • Durchgangsstrassen, auf denen Gefahrguttransporte gemäss der 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse 
(SDR; SR 741.621) erfolgen,

 • Eisenbahnanlagen, auf denen Gefahrgut gemäss der Verordnung über 
die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn und mit Seilbah-
nen (RSD; SR 742.412) transportiert oder umgeschlagen werden,

 • Erdgasleitungen gemäss Anhang 1.3 der StFV.

Die Störfallrelevanz der Autobahnen und Eisenbahnanlagen wurde im 
Rahmen der Störfallvorsorge bereits untersucht. Bei den übrigen Durch-
gangsstrassen wurde diese Arbeit noch nicht ausgeführt, da die rele-
vanten Beurteilungskriterien und -grundlagen erst mit der StFV, Stand 
1. Juni 2015, definiert wurden.

Kanton und Gemeinden berücksichtigen bei ihrer Planung die räumlichen  
Auswirkungen von Störfallrisiken. Folgende Situationen erfordern Koor-
dination und Anweisung:
 • die Ausscheidung von Bauzonen in der Umgebung bestehender Be-
triebe und Verkehrswege im Geltungsbereich der StFV oder in der Um-
gebung von bestehenden Erdgashochdruckleitungen beziehungswei-
se -speicheranlagen,

 • die Standortwahl für neue Betriebe im Geltungsbereich der StFV in 
Industriezonen, sofern diese in der Nähe von Zonen mit hoher Bevöl-
kerungsdichte wie Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Sportstadien 
liegen,

 • die Trasseewahl für neue Verkehrswege im Geltungsbereich der StFV 
und für neue Erdgashochdruckleitungen beziehungsweise Erdgasspei-
cheranlagen, sofern diese in der Nähe von Zonen mit hoher Bevölke-
rungsdichte wie Wohnsiedlungen, Einkaufszentren und Sportstadien 
liegen,

 • Planungen in der Nähe von Bahnstrecken, auf denen jährlich über    
200 000 Tonnen gefährliche Güter transportiert werden. Innerhalb des 
vom Bund festgelegten Konsultationsbereichs – je 100  Meter beid-
seits der Bahnlinie – sind Planungen entsprechend der Planungshilfe 
«Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge entlang von risikore-
levanten Bahnanlagen» des BAFU zu bearbeiten.

Erläuterungen
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